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(54) Öffnungsbegrenzung für ein Fenster oder eine Tür

(57) Es wird eine Öffnungsbegrenzung für ein Fen-
ster oder eine Tür offenbart, mit einem an einem Blend-
rahmen (2) gehaltenen Flügel (3), der über Beschlagteile
(5, 7) von einer geschlossenen Position in eine Öffnungs-
richtung bewegbar ist, wobei über einen Anschlag (9) die
Bewegung in Öffnungsrichtung begrenzt ist, und Entrie-

gelungsmittel (13, 14) vorgesehen sind, mittels denen
der Anschlag (9) entriegelbar ist, um den Flügel (3) über
den Anschlag (9) hinaus in Öffnungsrichtung zu bewe-
gen. Der Anschlag (9) ist mit Rastmitteln (10, 14) gekop-
pelt, die eine Bewegung des Flügels (3) am Anschlag (9)
in Schließrichtung ermöglichen und eine Bewegung in
Öffnungsrichtung verhindern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Öffnungsbegrenzung für ein Fenster oder eine Tür nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Die DE 28 29 360 offenbart ein Lager für einen Flügel, bei dem eine Arretierung des Flügels in einer Lüftungs-
und einer Putzstellung möglich ist. Hierfür ist an dem Lager ein federgelasteter Bolzen vorgesehen, der in entsprechenden
Positionen verrasten kann. Im Bereich des Lagers können aufgrund der ungünstigen Hebelverhältnisse allerdings nur
begrenzt Kräfte aufgenommen werden. Zudem ist es möglich, dass der Flügel versehentlich zu weit geöffnet wird und
insofern ein Sicherheitsrisiko vorhanden ist. Denn gerade für höhere Gebäude kann es notwendig sein, den maximalen
Öffnungswinkel eines Fensters oder einer Tür zu begrenzen, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten. Die Anordnung
einer Arretierung im Bereich des Lagers hat zudem den Nachteil, dass das Öffnungsmaß an einem Flügel abhängig
von der Breite des Flügels ist und insofern bei großen Öffnungselementen das Öffnungsmaß größer als zulässig ist, um
eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.
[0003] Es ist bekannt, einen ortsfesten Anschlag am Flügelrahmen vorzusehen, so dass die maximale Öffnungsstel-
lung des Flügels begrenzt ist. Soll der Flügel weiter geöffnet werden, muss der Anschlag demontiert werden, was
vergleichsweise aufwendig ist.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Öffnungsbegrenzung für ein Fenster oder eine Tür zu
schaffen, die auf einfache Weise eine Absturzsicherung gewährleistet und bei Bedarf ein vollständiges Öffnen des
Flügels ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Öffnungsbegrenzung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß ist ein Anschlag zur Begrenzung der Bewegung des Flügels in Öffnungsrichtung vorgesehen,
der mit Rastmitteln gekoppelt ist, so dass eine Bewegung des Flügels am Anschlag in Schließrichtung möglich ist, aber
eine Bewegung in Öffnungsrichtung verhindert wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die Öffnungsbegrenzung als
Sicherheitseinrichtung dient, die nur bei einer Entriegelung des Anschlages eine Öffnungsbewegung über den Anschlag
hinaus zulässt, beispielsweise zum Reinigen des Flügels, wobei bei einer Bewegung in Schließrichtung über den An-
schlag hinaus automatisch der Anschlag wieder wirksam ist. Dadurch besitzt die Öffnungsbegrenzung eine Sicherheits-
funktion, die ein versehendliches Öffnen über den Anschlag hinaus verhindert.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung umfassen die Entriegelungsmittel ein selbstverriegeln-
des und mit einem Schlüssel zu öffnendes Schloss. Dadurch kann ein unbefugtes Öffnen des Flügels über den Anschlag
hinaus verhindert werden. Nur wer ein entsprechendes Betätigungsmittel zum Entriegeln des Schlosses besitzt, kann
den Flügel öffnen.
[0008] Vorzugsweise umfassen die Entriegelungsmittel einen durch eine Feder vorgespannten Bolzen, der mit dem
Anschlag zusammenwirkt. Dadurch kann auf einfache Weise eine Rastverbindung des Anschlages mit dem Bolzen
realisiert werden. Hierfür kann der Anschlag beispielsweise an einer Seite eine Anschlagsfläche zur Begrenzung der
Bewegung des Flügels und an der gegenüberliegenden Seite eine Anlaufschräge aufweisen. Dies gewährleistet eine
Öffnungsbegrenzung in die Öffnungsrichtung, während in die Schließrichtung eine Bewegung des Flügels jederzeit
möglich ist. Um das Zusammenwirken von Anschlag und Entriegelungsmitteln an einer exakten Position zu gewährlei-
sten, kann der Anschlag als Gleitstück ausgebildet sein, das in einer Nut am Flügelrahmen verschiebbar geführt ist. Die
Entriegelungsmittel können dann fest an dem Flügelrahmen montiert sein, wobei die Positionierung abhängig von der
Breite des Flügels erfolgt, um die maximale Öffnungsweite einstellen zu können. Der Anschlag kann dabei drehbar und
verschiebbar mit einem Ausstellarm gekoppelt sein, so dass abhängig von der Öffnung des Flügels der Anschlag über
den Ausstellarm verschoben wird.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann der Anschlag eine Feder aufweisen, die rastend mit
dem Entriegelungsmittel zusammenwirkt. Die Feder kann dabei an einem Gleitstück montiert sein, das in eine Richtung
eine Rastung ermöglicht und in die gegenüberliegende Richtung eine Anschlagfläche ausbildet. Dadurch kann als
Entriegelungsmittel ein durch ein Schloss betätigbarer Bolzen vorgesehen sein.
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1A bis 1D mehrere Ansichten eines Fensters mit einer erfindungsgemäßen Öffnungsbegrenzung in verschie-
denen Positionen;

Figur 2A bis 2C mehrere Ansichten eines Details der Öffnungsbegrenzung;
Figur 3 eine geschnittene Seitenansicht durch ein Fenster mit einer Öffnung, und
Figur 4 eine geschnittene Detailansicht einer Öffnungsbegrenzung nach einem modifizierten Ausführungs-

beispiel.

[0011] Ein Fenster 1 oder eine Tür umfasst einen feststehenden Blendrahmen 2, an dem ein Flügel 3 bewegbar
gelagert ist. Dabei ist eine Drehachse 5 an einer gegenüberliegenden Seite zu einem Griff 4 angeordnet. In Figur 1A
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ist der Flügel 3 in der geschlossenen Position.
[0012] Wird der Griff 4 betätigt und der Flügel 3 in eine leicht geöffnete Position bewegt (Figur 1B), verschwenkt der
Flügel 3 relativ zu dem Blendrahmen 2, wobei zusätzlich ein Ausstellarm 7 verschwenkt wird, der an einem Ende 8
drehbar an dem Blendrahmen 2 festgelegt ist, während an dem gegenüberliegenden Ende 9 der Ausstellarm 7 ver-
schiebbar und drehbar an dem Flügel 3 montiert ist. Das Ende ist dabei als Anschlag 9 ausgebildet, der bis zu einer
schematisch dargestellten Begrenzungseinrichtung 6 an dem Flügel 3 verschiebbar ist.
[0013] Der Flügel kann bis zu einer Öffnungsweite X verschwenkt werden (Figur 1C), bei der der Anschlag 9 an der
Begrenzungseinrichtung 6 anliegt. Die maximale Öffnungsweite X kann dabei so gewählt sein, dass eine Absturzsicher-
heit gewährleistet ist, beispielsweise kann die Öffnungsweite 120 mm betragen. Dadurch wird gewährleistet, dass keine
Person durch den Spalt zwischen Blendrahmen 2 und Flügel 3 gelangen kann.
[0014] Zum Reinigen des Flügels 3 oder aus anderen Gründen kann es notwendig sein, den Flügel 3 über de maximale
Öffnungsweite hinaus zu öffnen (Figur 1D). Hierfür sind Entriegelungsmittel vorgesehen, die die Begrenzungseinrichtung
6 außer Kraft setzen, so dass der Anschlag 9 weiter entlang des Flügels 3 verschoben werden kann und ein Öffnen des
Flügels 3 über die maximale Öffnungsweite X hinaus ermöglicht.
[0015] In den Figuren 2A bis 2C ist der Anschlag 9 und das Ende des Ausstellarms 7 dargestellt. Der Anschlag 9 ist
über einen Gelenkbolzen 15 mit dem Ausstellarm 7 gekoppelt und als Gleitstück ausgebildet, das entlang dem Flügel
3 verschoben werden kann. Der Anschlag 9 umfasst dabei an einer ersten Seite eine Anlaufschräge 10, die eine
Bewegung eines federbelasteten Bolzens ermöglicht. An der gegenüberliegenden Seite ist eine Anschlagfläche 11
vorgesehen, die verhindert, dass der Anschlag 9 über einen vorbestimmten Punkt hinaus bewegt wird.
[0016] In Figur 3 ist die Einbausituation dargestellt, bei der der Anschlag 9 entlang einer Nut 16 an einem Profil des
Flügels 3 geführt ist. An dem Flügel 3 ist ferner das Begrenzungselement 6 montiert, das ein Schloss 13 umfasst, das
über einen Schlüssel 12 betätigbar ist. Das Schloss 13 umfasst einen federnd gelagerten Bolzen 14, der so an dem
Anschlag 9 angeordnet ist, dass er wahlweise gegen die Anschlagsfläche 11 anschlägt oder bei einer Bewegung des
Anschlages entlang der Nut 16 an der Anschlagfläche 10 geführt ist. Durch die federnde Lagerung kann der Bolzen 14
durch die Anschlagsfläche 10 eingedrückt werden und dann hinter der Anlaufschräge 10 einrasten, so dass eine Be-
wegung in gegenläufige Richtung durch die Anschlagsfläche 11 begrenzt ist. Dies gewährleistet, dass der Flügel 3 bei
einer Betätigung des Schlosses 13 in eine Öffnungsposition über die maximale Öffnungsweite X hinaus bewegt werden
kann, aber bei einer Bewegung in Schließrichtung jederzeit das Begrenzungselement 6 passieren kann, wobei ein
nachträgliches erneutes Öffnen durch die Anschlagsfläche 11 an dem Anschlag 9 verhindert wird. Die Öffnungsbegren-
zung bildet somit eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass der Flügel 3 versehentlich über die maximale Öff-
nungsweite X hinaus bewegt wird.
[0017] In Figur 4 ist eine Detailansicht einer modifizierten Ausführungsform dargestellt, bei der ein Anschlag 9’ drehbar
an einem Ausstellarm 7 gehalten ist. Der Anschlag 9’ ist ebenfalls entlang einer Nut an dem Flügel 3 verschiebbar
gehalten, umfasst allerdings eine Feder 20, die Anlaufschräge 10’ und eine Seitenfläche 11’ umfasst. Die Feder 20 ist
in eine Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung des Anschlages 9’ eindrückbar, so dass statt des federnden Bolzens
14 nun die Feder 20 eingedrückt werden kann, so dass ein Verrasten zwischen einem Verriegelungsmittel 14 und der
Feder 20 erfolgen kann.
[0018] Es können auch andere Rastmittel vorgesehen sein, um zu gewährleisten, dass der Flügel 3 nach einem
Bewegen ins Schließrichtung über die Begrenzungseinrichtung 6 hinaus nicht erneut über die maximale Öffnungsweite
X geöffnet wird. Zudem ist es möglich, statt des gezeigten Schlosses 13 auch andere Entriegelungsmittel vorzusehen,
beispielsweise elektronische Schlösser, Steuerungen etc.
[0019] Der Einbau einer Öffnungsbegrenzung kann auch an bestehenden Fenstern oder Türen nachgerüstet werden.
Dabei kann durch die Positionierung der Begrenzungseinrichtung 6 die maximale Öffnungsweite vorgegeben werden.
Dadurch lässt sich die Öffnungsbegrenzung auch bei unterschiedlich breiten Flügel einsetzen.

Bezugszeichen

[0020]

Fenster 1
Blendrahmen 2
Flügel 3
Griff 4
Drehachse 5
Begrenzungseinrichtung 6
Ausstellarm 7
Ende 8
Anschlag 9, 9’
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Anlaufschräge 10, 10’
Anschlagfläche 11
Seitenfläche 11’
Schlüssel 12
Schloss 13
Bolzen 14
Gelenkbolzen 15
Nut 16
Feder 20

Patentansprüche

1. Öffnungsbegrenzung für ein Fenster oder eine Tür, mit einem an einem Blendrahmen (2) gehaltenen Flügel (3),
der über Beschlagteile (5, 7) von einer geschlossenen Position in eine Öffnungsrichtung bewegbar ist, wobei über
einen Anschlag (9) die Bewegung in Öffnungsrichtung begrenzt ist, und Entriegelungsmittel (13, 14) vorgesehen
sind, mittels denen der Anschlag (9) entriegelbar ist, um den Flügel (3) über den Anschlag (9) hinaus in Öffnungs-
richtung zu bewegen, dadurch gekennzeichnet dass der Anschlag (9) mit Rastmitteln (10, 14) gekoppelt ist, die
eine Bewegung des Flügels (3) am Anschlag (9) in Schließrichtung ermöglichen und eine Bewegung in Öffnungs-
richtung verhindern.

2. Öffnungsbegrenzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Entriegelungsmittel ein selbstverrie-
gelndes und mit einem Schlüssel zu öffnendes Schloss (13) umfassen.

3. Öffnungsbegrenzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass die Entriegelungsmittel einen durch
eine Feder vorgespannten Bolzen (14) umfassen, der mit dem Anschlag zusammenwirkt.

4. Öffnungsbegrenzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet dass der Anschlag (9) an einer
Seite eine Anschlagsfläche (11) zur Begrenzung der Bewegung des Flügels (3) und an der gegenüberliegenden
Seite eine Anlaufschräge (10) aufweist.

5. Öffnungsbegrenzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dass der Anschlag (9) als
Gleitstück ausgebildet ist, das in einer Nut am Flügelrahmen verschiebbar geführt ist.

6. Öffnungsbegrenzung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet dass der Anschlag (9) drehbar
mit einem Ausstellarm (7) gekoppelt ist.

7. Öffnungsbegrenzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dass der Anschlag (9’) eine
Feder (20) aufweist, die rastend mit dem Entriegelungsmittel (14) zusammenwirkt.
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